
Elbstein AG 

Hamburg 

 

Bekanntmachung gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des  

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) 

 

Die Elbstein AG, Brook 1, 20457 Hamburg, Deutschland, („Bieterin“) hat am 14. Juli 2022 die 

Angebotsunterlage zum öffentlichen Pflicht- und Delisting-Erwerbsangebot (Barangebot) an 

die Aktionäre der ERWE Immobilien AG, Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt am Main, 

Deutschland („Zielgesellschaft“), zum Erwerb der auf den Inhaber lautenden nennwertlosen 

Stammaktien (Stückaktien) der Zielgesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am 

Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (ISIN DE000A1X3WX6, WKN A1X3WX, „ERWE-Aktien“) 

gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 2,36 je ERWE-Aktie („Angebot“) 

veröffentlicht. Die Frist für die Annahme dieses Angebots wird am 11. August 2022, 24:00 Uhr 

(Ortszeit Hamburg, Deutschland) enden, soweit sie nicht nach den gesetzlichen 

Bestimmungen des WpÜG verlängert wird.  

1.  Bis zum 8. August 2022, 9:30 Uhr (Ortszeit Hamburg) („Meldestichtag“) ist das 

Angebot für insgesamt 626.272 ERWE-Aktien angenommen worden. Dies entspricht 

einem Anteil von etwa 2,54 % des am Meldestichtag bestehenden Grundkapitals und 

der am Meldestichtag bestehenden Stimmrechte der Zielgesellschaft. 

2. Die Bieterin hielt zum Meldestichtag unmittelbar 8.193.794 ERWE-Aktien. Dies 

entspricht einem Anteil von ca. 33,36 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der 

Zielgesellschaft. 

3. Die Bieterin hält unmittelbar 94,9 % der Anteile der HCK Beteiligungs GmbH mit Sitz in 

Ahrensburg, die damit als Tochterunternehmen der Bieterin im Sinne des § 2 Abs. 6 

WpÜG und daher als mit der Bieterin gemeinsam handelnde Person im Sinne des § 2 

Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG gilt. Die HCK Beteiligungs GmbH mit Sitz in 

Ahrensburg hält unmittelbar 100 % der Anteile der HCK Wohnimmobilien GmbH, 

weswegen diese als mittelbares Tochterunternehmen der Bieterin im Sinne von § 2 

Abs. 6 WpÜG und damit als eine mit der Bieterin gemeinsam handelnde Person im 

Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 3 WpÜG qualifiziert.  

Die HCK Wohnimmobilien GmbH hält ihrerseits unmittelbar 101.000 ERWE-Aktien. 

Dies entspricht einem Anteil von ca. 0,41 % des Grundkapitals und der Stimmrechte 

der Zielgesellschaft. Die Stimmrechte aus diesen Aktien sind der HCK Beteiligungs 

GmbH und der Bieterin gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 WpÜG zuzurechnen. 

4. Des Weiteren hielten über die oben angegebenen Bestände hinaus zum Meldestichtag 

weder die Bieterin noch mit ihr gemeinsam handelnde Personen im Sinne des § 2 Abs. 

5 WpÜG oder deren Tochterunternehmen mittelbar oder unmittelbar ERWE-Aktien, 

nach §§ 38, 39 WpHG mitzuteilende Instrumente noch werden der Bieterin und den mit 



ihr gemeinsam handelnden Personen noch deren Tochterunternehmen weitere 

Stimmrechtsanteile nach § 30 Abs. 1 oder 2 WpÜG zugerechnet. 

Die Gesamtzahl der ERWE-Aktien, für die das Angebot bis zum Meldestichtag angenommen 

wurde, zuzüglich der ERWE-Aktien, die von der Bieterin gehalten werden oder ihr nach § 30 

WpÜG zugerechnet werden, beläuft sich somit zum Meldestichtag auf 8.921.066 ERWE-

Aktien. Dies entspricht einem Anteil von ca. 36,31 % des Grundkapitals und der Stimmrechte 

der Zielgesellschaft. 

 

Hamburg, den 8. August 2022 

Elbstein AG 

Der Vorstand 

 

Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG. 

Sie stellt weder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der 

ERWE Immobilien AG ("ERWE-Aktien") noch ein Angebot zum Kauf von ERWE-Aktien dar. 

Der Erwerb von ERWE-Aktien wird ausschließlich auf der Grundlage der in der 

Angebotsunterlage enthaltenen Regelungen angeboten. Das Pflichtangebot für die ERWE-

Aktien wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unterbreitet und 

nicht nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik 

Deutschland durchgeführt. Diese Bekanntmachung ist nicht zur Veröffentlichung, Versendung 

oder Verteilung, auch nicht auszugsweise, in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine 

solche Veröffentlichung, Versendung oder Verteilung eine Verletzung des jeweiligen Rechts 

darstellte.  


